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Verordnung 
über die Sozialversicherung der Arbeiter 

und Angestellten.
Vom 23. August 1956

In der Deutschen Demokratischen Republik wurde für 
die Werktätigen und ihre Familienangehörigen eine 
umfassende soziale Sicherheit geschaffen. Die Sozial
versicherung der Arbeiter und Angestellten in der 
Deutschen Demokratischen Republik sorgt als ein wich
tiger Bestandteil dieser sozialen Sicherheit für die 
Werktätigen und ihre Familienangehörigen. Um die 
Werktätigen noch enger mit ihrer Sozialversicherung 
zu verbinden und ihre Betreuung, insbesondere auf 
dem Gebiete des Gesundheitsschutzes, zu verbessern, 
wird in Verwirklichung des Vorschlages des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) zur vollstän
digen Übernahme der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten durch die Gewerkschaften folgendes 
verordnet:

§ 1
(1) Dem FDGB wird die gesamte politische, organisa

torische und finanzielle Leitung der Sozialversicherung 
der Arbeiter und Angestellten übertragen.

(2) Die Leitung der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten erfolgt durch die gewählten Organe 
des FDGB sowie der Industriegewerkschaften und Ge
werkschaften auf der Grundlage der gesetzlichen Be
stimmungen, der Satzung des FDGB und der Beschlüsse 
des Bundesvorstandes des FDGB.

(3) Der Bundesvorstand des FDGB hat das Recht, den 
Zentralvorständen der Industriegewerkschaften und 
Gewerkschaften die volle Verantwortung für die Sozial
versicherung der Arbeiter und Angestellten für ihren 
Bereich zu übertragen.

§ 2
(1) Der Haushalt der Sozialversicherung der Arbeiter 

und Angestellten ist Bestandteil des Staatshaushaltes.
Er wird vom Bundesvorstand des FDGB aufgestellt 
und nach Abstimmung mit dem Ministerium der Fi
nanzen und dem Ministerium für Arbeit und Berufs- '

i ausbildung dem Ministerrat zur Aufnahme in den 
Staatshaushaltsplan der Deutschen Demokratischen 
Republik zugeleitet.

(2) Der Bundesvorstand des FDGB verfügt im Rah
men des bestätigten Haushaltsplanes eigenverantwort
lich über die Mittel der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten. Die Einnahmen der Sozialversiche
rung Ider Arbeiter und Angestellten sind zweckgebunden 
für die Aufgaben der Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten zu verwenden.

(3) Die Zentralvorstände der Industriegewerkschaften 
und Gewerkschaften arbeiten nach den Richtlinien und 
-Kennziffern des Bundesvorstandes des FDGB jährlich 
Haushaltspläne für die Sozialversicherung der Arbeiter 
und Angestellten für ihren Bereich aus, die vom Bun
desvorstand des FDGB zu bestätigen sind.

(4) Die Betriebsgewerkschaftsleitungen arbeiten in 
Zusammenarbeit mit den Leitungen der Betriebe, Ver
waltungen und sonstigen Einrichtungen (im folgenden 
„Betriebe“ genannt) nach den Richtlinien und Kenn
ziffern der Zentralvorstände der Industriegewerkschaf
ten und Gewerkschaften jährlich Haushaltspläne für 
die Sozialversicherung der Arbeiter und Angestellten 
aus. Die Planziffern des Planteiles Kranken-, Haus
und Taschengeld sind mit dem Betriebsplan, Teil Ar
beitsproduktivität, Arbeitskräfte und Lohn, abzustim
men. Die Haushaltspläne sind von den zuständigen 
Zentralvorständen zu bestätigen.
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